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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Der Stadtteil Lautenbach der Stadt Ottwei-
ler verfügt über eine stetige Nachfrage nach 
Wohnbauland sowie vereinzelt nach Ge-
werbeflächen. Im Zuge dessen wurden in 
den letzten Jahren bereits einige Bebau-
ungspläne zur Schaffung von Wohnraum an 
unterschiedlichen Standorten aufgestellt 
bzw. befinden sich im Verfahren (u.a. „Im 
Baumgarten“, Homburger Straße, Hütten-
weg). Die derzeitig als gemischte Baufläche 
ausgewiesene Fläche „LAU 04“ soll jedoch, 
auch aus Gründen der Flächenverfügbar-
keit, nicht mehr als potenzieller 
Wohnstandort realisiert werden und verhin-
dert derzeit, aufgrund der weiteren Flä-
chenanrechnung zur Wohneinheitenbilanz 
der Stadt, die langfristige Entwicklung an-
derer Wohngebiete der Stadt Ottweiler. 
Durch die bestehende Nachfrage nach Ge-
werbeflächen in der Gesamtstadt soll die 
Fläche vielmehr als Gewerbe- sowie Grün-
fläche ausgewiesen werden. Die gesamte 
Fläche „Lau 04“ kann aus naturschutzfach-
lichen Gründen nicht vollständig zu einer 
Gewerbefläche entwickelt werden. Im nörd-
lichen Teil befindet sich ein schützenswerter 
Lebensraumtyp. Der Stadtrat der Stadt Ott-
weiler hat den Beschluss gefasst, den Flä-
chennutzungsplan entsprechend teil zu än-
dern. 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 1,7 ha. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer gewerblichen Baufläche sowie 
einer Grünfläche.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist üblicherweise ein geson-
derter Bestandteil der Begründung. Im vor-
liegenden Fall werden die Inhalte in die vor-
liegende Begründung integriert. Diese bil-
den eine eigenständige zusammenhängen-
de Darstellung.

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die ARK - Umweltplanung und Consulting 
Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.

Übersichtsplan mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan



FNP-Teiländerung „Breitwieser Straße“, Stadt Ottweiler, Stadtteil Lautenbach 5 www.kernplan.de

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt in südwestlicher Rand-
lage des Stadtteils, südwestlich der Breit-
wieser Straße, welche anknüpft an die 
Heidstockstraße (L  289), die in westlicher 
Richtung nach Fürth und in nordöstlicher 
Richtung nach Breitenbach. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die L 289 (Heidstock-
straße,

• im Nordosten durch die kleinteilige Be-
bauung und großzügigen privaten 
Freiflächen (Gärten) der Breitwieser 
Straße

• im Osten durch die Bebauung der an-
grenzenden Breitwieser Straße

• im Südosten und Süden durch eine 
kleinteilige Bebauung der Breitwieser 

Straße sowie durch einen 
Feldwirtschafts weg,

• im Westen durch offene Feldflur (Grün-
land),

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der nachstehenden Abbildung 
und Planzeichnung der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet stellt sich als unbebaute 
Freifläche mit eingestreuten Grünstrukturen 
bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche dar.

Nördlich und östlich weist die Umgebung 
des Plangebietes eine angrenzende Einfa-
milienhausbebauung auf. Das weitere Um-
feld ist durch mit Gehölzstrukturen versehe-
ne Grün- und Waldflächen geprägt.

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung. 

Grundlagen

Lage im Raum; Quelle: LVGL Saarland; Bearbeitung: Kernplan
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Rahmenbedingungen

Restriktionen

Lautenbach ist aufgrund vielfältiger Restrik-
tionen des Naturschutzes in der Nutzung 
von Freiflächen stark eingeschränkt. Ledig-
lich die Fläche südwestlich des Stadtteils, 
südlich der Breitwieser Straße, eignet sich 
als derzeit noch unbebaute größere Fläche 
für eine potenzielle bauliche Nutzung. Aus 
diesem Grund soll auch die Fläche nicht 
vollständig aufgegeben werden und ent-
sprechend der Intention des Mischgebietes 
als gewerbliche Potentialfläche erhalten 
bleiben. 

• Rund um den Siedlungsbestand von 
Lautenbach befinden sich zahlreiche 
Restriktionen, die eine gewerbliche 
Nutzung verhindern.

• Nördlich von Lautenbach liegen u.a. 
mehrere FFH-Lebensraumtypen. Diese 
erschweren eine gewerbliche Nutzung. 
Eine Entwicklung nach Norden ist dem-
entsprechend nicht mit den natur-

schutzrechtlichen Gegebenheiten ver-
einbar.

• Im Osten wird der Siedlungskörper 
durch Landschaftsschutzgebiete sowie 
ein Vorranggebiet für Grundwasser-
schutz und Freiraumschutz begrenzt.

• Südlich von Lautenbach befinden sich 
u.a. FFH-Lebensraumtypen. Daran an-
grenzend folgen geschützte Biotope. 
Eine gewerbliche Nutzung auf diesen 
Flächen sowie in der näheren Umge-
bung ist infolgedessen auszuschließen.

• im Westen des Stadtteils sind darüber 
hinaus FFH-Lebensraumtypen sowie 
Landschaftsschutzgebiete vorhanden. 
Auch auf diesen Flächen ist eine ge-
werbliche Nutzung ungeeignet.

• Die Restriktionsanalyse zeigt, dass süd-
westlich von Lautenbach noch eine Flä-
che vorhanden ist, welche eine gewerb-
liche Nutzung grundsätzlich zulassen.

Plangebiet und Restriktionen, Stand 07.06.2023
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Standortfaktoren
• Das Gebiet (ca. 1,7 ha) befindet sich am 

südwestlichen Siedlungsrand des Stadt-
teils Lautenbach, südlich der Breitwie-
ser Straße.

• Das Gebiet liegt direkt an der Breitwie-
ser Straße und wird zusätzlich über 
einen abzweigenden Weg der Breitwie-
ser Straße erschlossen. 

• Mit der Überplanung soll teilweise eine 
gewerbliche Nutzung auf dieser Fläche 
ermöglicht werden. Die übrige Fläche 
des derzeitigen LAU 04-Gebietes soll 
als Grünfläche bzw. als Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ausgewiesen werden.

• Durch die nördliche Lage eines Lebens-
raumtypes (BT-6509-0176-2015) wird 
eine Fläche zum Schutz dieses Gebietes 
ausgewiesen.

• Direkt angrenzend an das Gebiet befin-
den sich landwirtschaftliche Flächen 
sowie Grünflächen. Diese bleiben erhal-
ten.

Baulücken

Anhand der Vorgaben des Landesentwick-
lungsplans Siedlung 2006 sowie der Ein-
wohnerzahlen und -entwicklung in der 
Stadt kann ein theoretischer Bedarfswert 
für die nächsten 10 Jahre berechnet wer-
den. Dieser beläuft sich für den Stadtteil 
Lautenbach auf einen Bedarf von 25 Wohn-
einheiten bis 2032. 

Der aktuelle Bedarf an Wohneinheiten des 
Stadtteils beläuft sich unter Berücksichti-
gung der Wohnbaulichen Reserveflächen im 
Flächennutzungsplan auf ein Defizit von 
-28,25. Durch die Aufhebung der Reserve-
fläche der Breitwieser Straße steigt der ak-
tuelle Bedarf an Wohneinheiten an. Die Ver-
ringerung der Reserveflächen verbessert 
sich die Bilanz entsprechend. 

Für mehrere Wohnbaufläche wurden bereits 
der Aufstellungsbeschluss bzw. der 
Satzungsbeschluss gefasst. Folgende Be-
bauungspläne befinden sich im Verfahren 
oder in der Umsetzung:  

• „Wohnbebauung Labacher Straße“ 
(2019): 1 Baulücke

• „Wohnbebauung Homburger Straße“ 
(2019): bereits bebaut

• „Wohnbebauung Dunzweilerstraße“ 
(2020): 1 Baulücke 

• „Wohnbebauung Ende Hüttenweg“ 
(2022): 3 Baustellen

• „Wohnbebauung Im Baumgarten“ 
(Aufstellungsbeschluss 2019): 6 
Baulücken

Nach Aufhebung der Reservefläche und der 
Umsetzung der oben genannten Bebau-
ungspläne ist der Bedarf an Wohneinheiten 
bis zur Bebauung der anzurechnenden 
Baulücken im Ortsteil Lautenbach gedeckt.

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf nach Aufhebung der Reservefläche „Breitwieser Straße“ im Stadtteil Lautenbach; Quelle: Stadt Ottweiler

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf vor Aufhebung der Reservefläche „Breitwieser Straße“ im Stadtteil Lautenbach; Quelle: Stadt Ottweiler
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion • Lautenbach: Nahbereich des Grundzentrums Ottweiler 

• Ländlicher Raum

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17, 21) Bedarfsgerechte, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbe-
standes: erfüllt

• (G 29) Arrondierungen bzw. Erweiterungen des Siedlungskörpers sollen sich bedarfs-
gerecht an den kulturlandschaftstypischen Siedlungs-, Erschließungs- und Bauformen 
orientieren. Auf eine dem Bestand angepasste Maßstäblichkeit soll geachtet werden: 
erfüllt

Integrierte Inhalte des Umweltberichtes

Inhalt, Ziele, Standort, Flächenbilanz • Ziel der FNP-Teiländerung ist es, die im rechtswirksamen FNP ausgewiesene gemisch-
te Baufläche LAU 04 („südlich der Breitwieser Str.“) gem. der aktuellen Bedarfsent-
wicklung als Gewerbefläche auszuweisen und gleichzeitig die Baufläche zu reduzie-
ren

• Der Geltungsbereich der Teiländerung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flä-
che von insgesamt ca. 1,7 ha und befindet sich in südwestlicher Randlage des Stadt-
teils Lautenbach, südwestlich der Breitwieser und südlich der Heidstockstraße (L 289)

• die Teiländerung stellt einen 1,2 ha großen Teil der bisherigen 1,7 ha großen ge-
mischten Baufläche als gewerbliche Fläche dar; der ca. 0,5 ha große nördliche Teil 
wird als Grünfläche dargestellt, von der ein 0,4 ha großer Teil (registrierter FFH-
Lebensraum 6510 B) gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt und so im Bestand 
gesichert wird  

Relevante Fachgesetze und Fachpläne, übergeordnete umweltschutzrechtliche Belange

Landschaftsprogramm • Im LAPRO ist der Geltungsbereich als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, 
Funktionszuweisungen oder Maßnahmenvorschläge gibt es nicht

Schutzgebiete • Schutzgebiete nach BNatSchG bzw. WHG/SWG sind nicht betroffen; unmittelbar 
nördlich gegenüber der L 289 beginnt das LSG „Ottweiler-Fürth, Auf der Hardt“ 
(LSG L 4 03 05, VO v. 30.09.1988, Abl.d.S: 46: S. 1063ff); die Verbotstatbestände n. 
§ 4 betreffen die Gebietskulisse und sind insofern nicht tatbeständig

• das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 1,3 km westlich (NSG „Os-
tertal“, N-6509-301); nachteilige Wirkungen auf die Erhaltungsziele des Gebietes 
lassen sich bereits aufgrund der Entfernung und der geringen Größe der Planungs-
fläche ausschließen; hinzu kommt, dass die Teiländerung die im FNP dargestellte 
Flächenentwicklung beschränken wird und damit die Eingriffserheblichkeit (zumin-
dest in Bezug auf Schutzgüter Fläche und Boden sowie Flora und Fauna) reduziert 
wird
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen • Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland, 
ABDS-Punktdaten 2017) bestehen keine Hinweise auf das Vorkommen von i.S.d. be-
sonderen Artenschutzes relevanten Arten innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des 
Geltungsbereiches (1 km-Radius); die Altdaten des ABSP belegen einen Nachweis des 
Neuntöters im Bereich der Kläranlage ca. 250 m südwestlich

• Keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• Der nördliche Abschnitt (ca. 25 %) des Geltungsbereiches wurde im Rahmen der OBK 
2015 als FFH-Lebensraum BT-6509-0176-2015) erfasst; es handelt sich um eine ma-
gere Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510) im Erhaltungszustand B1 ; dieser Bereich soll 
durch die Teiländerung des FNP mit der Darstellung als Fläche n.  § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB gesichert werden

Relevante Fachgesetze • Baugesetzbuch (Nachhaltigkeit der städtebaulichen Entwicklung, Belange des Um-
weltschutzes, Bodenschutzklausel n. § 1a, Abs. 2, Ziele der Raumordnung, Aussagen 
FNP und Fachpläne, NATURA 2000)

• Bundesnaturschutzgesetz/Saarländisches Naturschutzgesetz (Betroffenheit von 
Schutzgebieten, geschützte Biotope, besonderer Artenschutz (§ 44 ff. BNatSchG), Um-
weltschäden (§ 19 BNatSchG), Ausgleichverpflichtung n. § 15 BNatSchG)

• FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie (Betroffenheit von NATURA 2000-Gebieten, Le-
bensräumen und Arten)

• Wasserhaushaltsgesetz/Saarländisches Wassergesetz (Allgemeine Sorgfaltspflichten, 
Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz)

• Bundesbodenschutzgesetz (Altlasten, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Ero-
sion)

• Bundesimmissionsschutzgesetz zuzgl. Verordnungen und Richtlinien (Auswirkungen 
von Lärm auf störempfindliche Nutzungen, Planungsleitsatz n. § 50 BImSchG)

• Landeswaldgesetz (Erhalt des Waldes)

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (Belange des Denkmalschutzes)

• UVP-Gesetz (Umweltprüfung) 

1 die im Winteraspekt erkennbare Physiognomie lässt auch eine Einstufung im Erhaltungszustand BPlus möglich erscheinen, wodurch die Fläche dann gem. § 30 
BNatSchG i.V.m. § 22 SNG auch als geschützter Biotop zu klassifizieren wäre
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Kriterium Beschreibung

Umweltzustand/-merkmale
Voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter), zu erwartende 
erhebliche Eingriffe auf die Schutzgüter 
und voraussichtlicher Kompensations-
bedarf

Allgemein: 

• Der FNP wurde 2006 entsprechend den Überleitungsvorschriften noch ohne eine 
qualifizierte Umweltprüfung aufgestellt; in Bezug auf die ökologische Beurteilung 
der Flächeneignung kommt er zu folgender Einschätzung:

• „„Aus ökologischen Gesichtspunkten ist die Baufläche relativ gut für eine Be-
bauung geeignet. So herrscht im nordwestlichen Plangebiet Ackernutzung und im 
süd-östlichen Plangebiet Wiesennutzung vor. Strukturen bilden lediglich eine jung 
angepflanzte Obstbaumreihe und ein kleines Feldgehölz. Klimaökologische Ver-
änderungen sind aufgrund der Kleinflächigkeit nicht zu erwarten und auch Ober-
flächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen. Der östlich verlaufende 
Lautenbach liegt in ausreichender Entfernung zum Plangebiet. Aufgrund der randli-
chen Auenlage ist, je nach Nutzung, eine Grundwassergefährdung nicht vollständig 
auszuschließen. Dies ist ggf. im Rahmen konkreterer Planungen näher zu untersu-
chen. Die Tallage östlich des Feldwirtschaftsweges ist als ABSP-Fläche “Südwestlich 
Lautenbach“ (Entwicklungsfläche naturnahes Bachtälchen mit Talhängen) erfasst.“

Schutzgut Biotope, Fauna und Flora: 

• Gegenüber dem aktuellen FNP bedeutet die Teiländerung zunächst eine Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs und die langfristige Sicherung eines ausgewiesenen 
FFH-Lebensraumes   

• Der als Fläche n. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellte Bereich kann daher bei 
der nachfolgenden Umweltprüfung außen vor bleiben; allerdings ist im weiteren 
Verfahren sicherzustellen, dass die Fläche weiter wie bisher extensiv bewirtschaf-
tet wird; eine Änderung der Bewirtschaftung ist nur in Richtung einer weiteren 
Extensivierung zulässig (weitere Reduzierung oder Verzicht auf Düngemaßnahmen, 
spätere Erstmahd), es gilt die Erhaltungsverpflichtung n. § 19 BNatSchG i.V.m. dem 
Umweltschadensgesetz    

• Die übrige, als gewerbliche Baufläche vorgesehene, ca. 1,2 ha große Teilfläche ist 
hangparallel gegliedert in eine zentrale, intensiv genutzte Mähwiese und mehrere 
Pferdekoppeln; der unteren Streifen entlang der Zuwegung zur Kläranlage ist in 
kleine Koppelabschnitte segmentiert, die offenbar mehr oder weniger intensiv und 
häufig besetzt sind, lediglich eine kleine Teilfläche ist offenbar dauerhaft von der 
Beweidung ausgeschlossen; im südwestlichen Teilbereich befindet sich ein Holzlager 
(Langstämme und Stückholz)

• Zwischen der unteren Koppelreihe und der Mähwiese befindet sich ein weiterer 
Weidestreifen, an den sich östlich eine abgezäunte kleine Obstwiese anschließt

• Am nordwestlichen Rand folgt ein weiterer, augenscheinlich unterweideter Koppel-
bereich (in der Teiländerung des FNP nunmehr als Grünfläche dargestellt) 

• Die Hangkante zwischen dem als Fläche n. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB und dem als 
gewerbliche Baufläche vorgesehenen Bereich ist mit einer Gebüschreihe und meh-
reren älteren Traubeneichen bestanden, ein weiterer alter Apfelbaum mit mehreren 
Stamm- und Asthöhlen befindet sich knapp außerhalb des Geltungsbereiches; es 
wird empfohlen die Gehölzreihe als optische Einrahmung der geplanten Gewerbe-
fläche im nachfolgenden Bebauungsplan zum Erhalt festzusetzen

• Die o.g. Biotope (Mähwiese, Pferdekoppeln, Obstbaumbestand) gehen bei einer 
potenziellen Realisierung der geplanten Gewerbeflächen voraussichtlich vollständig 
verloren; die Umweltwirkungen sind hierbei jedoch gegenüber der Darstellung im 
aktuellen FNP zu beurteilen; dahingehend bedeutet die Teiländerung im Saldo einen 
geringeren Eingriff, da die wertgebende nördliche Teilfläche (ausgewiesener FFH-
LRT) erhalten bleibt.
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Kriterium Beschreibung

• Trotz der offenbar intensiveren Koppelhaltung bzw. Grünlandnutzung ist eine Quali-
fizierung als magere Flachlandmähwiese auch innerhalb der vorgesehenen Gewerbe-
fläche nicht sicher auszuschließen, wobei zumindest eine Klassifizierung im Erhal-
tungszustand besser als C jedoch (auch im Winteraspekt erkennbar) nicht zu erwarten 
ist

• Eine Relevanzprüfung in Bezug auf die zu erwartenden Arten erfolgt weiter unten

Schutzgut Boden: 

• Auch die Wirkung auf das Schutzgut Boden ist gegenüber der Darstellung im rechts-
wirksamen FNP zu beurteilen: die aus der Teiländerung zu erwartende Flächenver-
siegelung wird sich im Saldo reduzieren, wobei jedoch innerhalb einer gewerblichen 
Baufläche ein höherer Versiegelungsgrad zu erwarten ist als bei einem Mischgebiet

• Bei beiden Varianten gehen im großen Umfang belebte Bodenflächen und damit 
Bodenfunktionen verloren; eine Erheblichkeit ist daher wie in der bisherigen Darstel-
lung zu erwarten; der funktionale Ausgleichsbedarf ist im Bebauungsplanverfahren 
zu konkretisieren

• Betroffen sind Böden mit mittlerem Bodenfunktionserfüllungsgrad (mittleres-hohes 
Ertragspotenzial/Grünlandzahl 56), mittlere Feldkapazität, mittleres Nitratrückhalte-
vermögen)

• Die Bodenübersichtskarte des Saarlandes (BÜK 100) weist die Einheit 27 aus 
(Braunerde aus Hauptlage über Basislage aus grob- und feinklastischen Sediment-
gesteinen des Rotliegenden und Karbon); diese ist gekennzeichnet durch einen star-
ken, oft kleinräumigen Wechsel der Bodenarten mit i.d.R. hohen Lehmanteilen und 
demzufolge einer nur bedingten Versickerungseignung 

• Hinsichtlich des Biotopentwicklungspotenzials ist der Standorttyp 7 ausgewiesen 
(carbonatfreie Böden mit geringem Wasserspeichervermögen), dem grundsätzlich 
kein besonderes Biotopentwicklungspotenzial zugewiesen wird

• Für den Geltungsbereich sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bo-
denveränderungen oder Verdachtsflächen bekannt

Schutzgut Wasser: 

• Auf der Planungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer

• Auch hier lässt sich gegenüber der bisherigen Darstellung keine Steigerung der Er-
heblichkeit auf das Schutzgut (hier: Grundwasser) ableiten

• Auf die Notwendigkeit der im Falle eines Bebauungsplanes zu spezifizierenden bau-
zeitlichen Schutzmaßnahmen und die Gebietsentwässerung wird verwiesen

Schutzgut Klima/Luft: 

• Planungsrelevante Frischluftentstehungsgebiete oder -leitbahnen sind durch die Pla-
nung nicht tangiert (Quelle LAPRO)

• Die auf der Planungsfläche in Strahlungsnächten gebildete Frischluft fließt direkt 
in das Lautenbachtal ab und trifft erst 6 km talabwärts in Hangard auf einen Sied-
lungsraum mit möglichem Frischluftbedarf; der Frischluftbeitrag der Planungsfläche 
darf als rudimentär gelten 

• Erhebliche klimatische Effekte oder Belastungen sind daher bereits auf der Ebene 
des FNP auszuschließen

Schutzgut Landschaftsbild:

• Der Planungsraum befindet sich am Rand der Ortslage von Lautenbach

• Auch hier gilt, dass der Verzicht auf eine Baufläche im oberen, weit einsehbaren 
Teilbereich eine Verringerung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bedeutet
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Kriterium Beschreibung

Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter:

• Kultur- und Baudenkmäler einschließlich Bodendenkmäler, archäologisch bedeuten-
de Landschaften oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete sind für den Gel-
tungsbereich nicht bekannt

• Die Planungsfläche wird aktuell als Grünland, Pferdekoppel und als Holzlager ge-
nutzt, die entfallenden Nutzungsmöglichkeiten sind auf wenige Nutzer beschränkt 
und in der Summe nicht als erheblich zu werten

Schutzgut Mensch: 

• Eine besondere Qualität des Umfeldes als Erholungsraum ist nicht zu erkennen

• Erhebliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Erholungsfunktion 
dürfen aufgrund der Zielsetzung der Planung und der fehlenden Erholungseignung 
ausgeschlossen werden

• In Bezug auf die zu erwartenden Lärmwirkungen ergeben  sich jedoch möglicher-
weise je nach vorgesehener Nutzungsart Änderungen für den Immissionsschutz, 
die im Bebauungsplanverfahren, spätestens jedoch beim baurechtlichen Genehmi-
gungsantrag zu würdigen sind  

• Eine entsprechende Darstellung zum Lärmschutz wird in den Flächennutzungsplan 
aufgenommen, sodass gesunde Wohnverhältnisse gewahrt sind.

Fazit

• Gegenüber der Darstellung im FNP ergibt sich mit der vorgesehenen Teiländerung 
keine Zunahme der Erheblichkeit zu erwartender Wirkungen auf die einzelnen 
Schutzgüter mit der Einschränkung, dass von der nunmehr dargestellten gewerb-
lichen Baufläche zusätzliche Lärmwirkung auf die benachbarten Wohnnutzung aus-
gehen. Abgesehen von den erforderlichen Maßnahmen zum Lärmschutz wird der 
Umfang der im Bebauungsplan zu konkretisierenden Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen in der Summe daher geringer werden.

• Ein Kompensationsbedarf besteht grundsätzlich in Bezug auf die Schutzgüter Boden 
sowie Biotope, Flora und evtl. Fauna.

• Das Konfliktpotenzial in Bezug auf die Fauna ist im Bebauungsplanverfahren im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung gem. der u.a. Relevanzprüfung zu be-
urteilen. Unüberwindbare Konflikte sind nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen • Die Schutzgüter können sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße beeinflussen; 
dies ist bei der Beurteilung der Folgen eines Eingriffes zu beachten, um sekundäre 
Effekte erkennen und bewerten zu können

• Danach sind im Rahmen der Umweltprüfung auch Umweltveränderungen zu be-
trachten, die mittelbare und indirekte Auswirkungen von erheblicher oder entschei-
dungsrelevanter Bedeutung auf andere Komponenten der Umwelt auslösen

• Die wesentlichen planungsrelevanten Wechselwirkungen beschränken sich auf das 
Wirkungsgefüge Boden-Grundwasser und die reziproken Wirkungen durch die mik-
ro-mesoklimatischen Veränderungen am Standort

• Vor dem Hintergrund der Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien werden jedoch 
vorliegend keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die 
durch Wechselwirkungen über die bereits genannten Beeinträchtigungen hinaus-
gehen
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Kriterium Beschreibung

Planungsalternativen, Prognose bei Nicht-
durchführung der Planung

• Die geplante Teiländerung des FNP ist in Bezug auf mögliche Planungsalternativen 
und die Prognose der Umweltwirkungen dem derzeit rechtskräftigen FNP gegen-
überzustellen

• Dahingehend ergibt sich durch die Reduzierung der Siedlungsflächenerweiterung 
eine Abnahme des legitimierten Flächenverbrauchs und daher im Saldo eine Ab-
nahme der Erheblichkeit zu erwartender Wirkungen 

• Gegenstand der Alternativenbetrachtung muss jedoch die Ausweisung eines Ge-
werbegebietes sein, die zunächst dem Trennungsgebot gem. § 50 BImSchG wider-
spricht, Auswirkungen auf die benachbarte Wohnbebauung sind auf Bebauungs-
platzebene auszuschließen; dahingehend ist anzumerken, dass sich die Ausweisung 
streng an der Bedarfsplanung der Stadt Ottweiler orientiert

• Der FNP bereitet die auf der Ebene des Bebauungsplanes zu konkretisierenden Im-
missionsschutzmaßnahmen mit der Darstellung einer Umgrenzung des Gewerbe-
gebietes gem. § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB vor 

• Naturschutzfachlich bedeutend ist der Erhalt der registrierten FFH LRT-Fläche

Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung sowie zum Ausgleich und Ersatz 
nachteiliger Umweltwirkungen, Relevanz-
prüfung und weiterer Untersuchungs-
bedarf

• Die Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich und Ersatz 
nachteiliger Umweltwirkungen sind Bestandteil der Umweltprüfung im Bebauungs-
planverfahren und ergeben sich aus einer dort durchzuführenden Eingriffs-Aus-
gleichsbilanz gem. Leitfaden Eingriffsbewertung 

• Erhebliche Wirkungen auf die Erholungsfunktion dürfen aufgrund der der fehlenden 
Erholungseignung bereits auf der Ebene des FNP ausgeschlossen werden

• In Bezug auf die zu erwartenden Lärmwirkungen ergeben  sich jedoch möglicher-
weise je nach vorgesehener Nutzungsart Änderungen für den Immissionsschutz, 
die im Bebauungsplanverfahren, spätestens jedoch beim baurechtlichen Genehmi-
gungsantrag zu würdigen sind 

• Trotz der offenbar intensiveren Koppelhaltung bzw. Grünlandnutzung ist eine Quali-
fizierung als magere Flachlandmähwiese auch innerhalb der vorgesehenen Gewer-
befläche nicht vollständig auszuschließen, im späteren Bauleitplanverfahren ist eine 
floristische Erfassung und eine Kohärenzprüfung erforderlich, auf deren Grundlage 
ggfs. ein funktionaler Ausgleich erforderlich ist 

• Auf der Ebene des Bebauungsplanes sind auch die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände abzuprüfen; Flächenpotenzial besteht für Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten von Vögeln (Gehölz-, evtl. Höhlenbrüter) und Fledermäusen (Höhlenquartie-
re), dahingehend ist der Obstbaumbestand zu prüfen; weiterhin ist eine Präsenz der 
Zauneidechse auf der südostexponieren Fläche, z.B. innerhalb der Saumstrukturen, 
evtl. auch im Bereich des Holzlagers nicht auszuschließen 

• Die potenzielle Gefährdung des Grundwassers ist für die im Bebauungsplan legiti-
mierten Nutzungen im Rahmen der Umweltprüfung zu ermitteln und Maßnahmen 
zum bauzeitlichen Schutz des Grundwassers und zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen im Betrieb festzulegen; auf die einschlägigen Vorschriften zum allgemeinen 
Grundwasserschutz (WHG §§ 44-49, DWA-Merkblatt M 153, DWA A 102) und die 
zu antizipierenden Vorschriften innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten (DWA-Ar-
beitsblatt A 142, DVWG-Arbeitsblatt W 101) wird verwiesen
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Zusätzliche Angaben

Verwendete technische Verfahren, 
Schwierigkeiten beim Zusammenstellen 
der Unterlagen

• Grundlage der Umweltprüfung waren verfügbare Informationsgrundlagen der ein-
zelnen Fachebenen im GeoPortal, weitere Information wurden durch eine Begehung 
im Winterhalbjahr gewonnen

• Der Einsatz technischer Spezialgeräte war nicht erforderlich

• Zur Beurteilung der Auswirkungen des Planfalls wurden die schutzgutbezogenen 
Wirkungen in ihrer räumlichen Tragweite gem. dem aktuellen Kenntnisstand und 
den allgemeinen Prüfmethoden folgend prognostiziert und verbal-argumentativ be-
gründet

• Die Informationen waren ausreichend, um die erheblichen Auswirkungen des Pla-
nungsvorhabens auf die Umwelt auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
zu ermitteln und unüberwindbare schutzgutbezogene Wirkungen insb. natur- und 
artenschutzrechtlicher Art im Vorfeld auszuschließen

• Wesentliche Schwierigkeiten und relevante Kenntnislücken bestanden nicht

Allgemein verständliche Zusammenfas-
sung

• Die Stadt Ottweiler plant die im rechtskräftigen FNP als LAU 04 dargestellte ge-
mischte Baufläche in eine Gewerbefläche und eine überwiegend gem. § 5 Abs. 2 Nr. 
10 BauGB qualifizierte Grünfläche teilzuändern. Die Notwendigkeit ergibt sich aus 
der aktuellen Bedarfsplanung der Stadt, nach der der Wohnraumbedarf im Stadtteil 
Lautenbach weitgehend gedeckt ist. Der Ausschluss der nördlichen Teilfläche ergibt 
sich aus der zwischenzeitlichen Einstufung der Fläche als registrierter FFH-Lebens-
raum, bei dessen vollständiger Beanspruchung ein möglicher Diversitätsschaden 
i.S.d. § 19 BNatSchG i.V.m. dem Umweltschadensgesetz vorbereitet würde.

• Der Geltungsbereich der Teiländerung des FNP umfasst eine Fläche von insgesamt 
ca. 1,7 ha und befindet sich in südwestlicher Randlage des Stadtteils Lautenbach, 
südwestlich der Breitwieser und südlich der Heidstockstraße (L 289). 

• Gegenüber der Darstellung im FNP ergibt sich mit der vorgesehenen Teiländerung 
keine Zunahme der Erheblichkeit zu erwartender Wirkungen auf die einzelnen 
Schutzgüter mit der Einschränkung, dass von der nunmehr dargestellten gewerb-
lichen Baufläche zusätzliche Lärmwirkung auf die benachbarten Wohnnutzung aus-
gehen können. 

• Abgesehen von den erforderlichen Maßnahmen zum Lärmschutz wird der Umfang 
der im Bebauungsplan zu konkretisierenden Vermeidungs- und Kompensationsmaß-
nahmen in der Summe daher geringer werden.

• Ein Kompensationsbedarf besteht grundsätzlich in Bezug auf die Schutzgüter Boden 
sowie Biotope, Flora und evtl. Fauna.

• Das Konfliktpotenzial in Bezug auf die Fauna ist im Bebauungsplanverfahren im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung zu beurteilen. Unüberwindbare Kon-
flikte sind nicht zu erwarten.
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m.  
§ 1 BauNVO

Gewerbliche Baufläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan für den Bereich der 
Teiländerung eine gemischte Baufläche  
„LAU 04“ sowie Wohnbaufläche gem. § 5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB dar.

Künftig wird der ca. 1,2 ha große südliche 
Teil des Geltungsbereiches der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes, der bislang als 
gemischte Baufläche dargestellt war, als ge-
werbliche Baufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB dargestellt. Durch die Ausweisung 
einer gewerblichen Fläche wird der Nach-
frage nach Gewerbeflächen Rechnung ge-
tragen. Darüber hinaus führt diese zu keiner 
weiteren Anrechnung der Fläche zur Wohn-
einheitenbilanz, wodurch die Wohnbauent-
wicklung an anderer Stelle durchgeführt 
werden kann. Die Konkretisierung der bau-
lichen Nutzung erfolgt im Bebauungsplan. 

Unterirdische Hauptversorgungs-
leitung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Der Verlauf der unterirdischen Hauptversor-
gungsleitung der WVO Wasserversorgung 
Ostsaar GmbH wird nachrichtlich in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
übernommen. 

Grünfläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan für den Bereich der 

Teiländerung eine gemischte Baufläche  
„LAU 04“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dar.

Der ca. 0,5 ha große nördliche Teil des Gel-
tungsbereiches wird künftig als Grünfläche 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt. 
Diese Ausweisung orientiert sich an der 
Nutzung angrenzender Flächen. 

Umgrenzung von Flächen für Vor-
kehrungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB

Im südlichen und östlichen Bereich des 
Plangebietes rückt die Gewerbliche 
Baufläche an bestehende Wohnbebauung 

heran. Damit wird dem planerischen Grund-
satz der Nutzungstrennung nicht ausrei-
chend Rechnung getragen. 

Um dennoch das Trennungsgebot zu wah-
ren, müssen auf Bebauungsplanebene Fest-
setzungen zum Immissionsschutz getroffen 
werden, um die Wohnbebauung vor schäd-
lichen Einwirkungen zu schützen. Dies wird 
mit der Festsetzung von Flächen für Vorkeh-
rungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes planerisch vor-
bereitet. 

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

In der derzeitig als gemischte Baufläche 
ausgewiesenen Fläche „LAU 4“ befindet 
sich nördlich eine Fläche des Lebensraumty-
pes nach BNatSchG. 

Im Zuge der Teiländerung des Flächennut-
zungsplans soll der ca. 0,4 ha große nördli-
che Bereich des Geltungsbereiches zusätz-
lich als Fläche für Maßnahmen zum Schutz 
von Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 
Nr. 10 BauGB ausgewiesen werden. Durch 
eine solche Ausweisung wird dem Schutz 
der von einem Lebensraumtyp betroffenen 
Fläche vor baulichen Eingriffen Rechnung 
getragen.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz inner-
halb des  
geänderten Teilberei-
ches

Flächenbilanz des FNP 
vor der Teiländerung

Flächenbilanz nach der 
Teiländerung des FNP

gemischte Baufläche ca. 1,7 ha -

gewerbliche Fläche - ca. 1,2 ha

Grünfläche

davon FFH-Lebensraumtyp
-

ca. 0,5 ha

ca. 0,4 ha
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Stadt als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Stadt 
ihr Vorhaben um und entscheidet sich für 
die Berücksichtigung bestimmter Interessen 
und die Zurückstellung der dieser Lösung 
entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Die geplante Darstellung einer geplanten 
gewerblichen Baufläche sowie Grünfläche 
im Bereich der Teiländerung hat keine nega-
tiven Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Kon-
flikte zwischen den angrenzenden Nutzun-

gen (z.B. Wohnen, Landwirtschaft) werden 
durch ausreichende Abstände und Maßnah-
men (z.B. Darstellung von Immissions-
schutzvorkehrungen, die auf Bebauungs-
planebene umzusetzen sind) vermieden. 

Gegenseitige Beeinträchtigungen dieser 
Nutzungen sind bisher keine bekannt und 
auch künftig nicht zu erwarten. 

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit der vorliegenden Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes soll das bisher unge-
nutzte Potenzial der Fläche als Wohnstandort 
aufgehoben und die Wohnbauentwicklung 
an anderen geeigneteren Standorten im 
Stadtteil Lautenbach vorangetrieben wer-
den. Darüber hinaus soll der Nachfrage 
nach geeigneten Flächen für gewerbliche 
Zwecke entgegen gekommen werden. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Mit den geplanten Flächen für Gewerbe 
und Freiraum wird die nicht genutzte ge-
mischte Baufläche aufgehoben und das 
Potenzial einer sinnvollen Weiterentwick-
lung des Wohnsiedlungskörpers an anderen 
Standorten geschaffen. Zudem erfolgt die 
Möglichkeit der gewerblichen Nutzung der 
Fläche. Ein darüber hinausgehender Eingriff 
in die freie Landschaft findet nicht statt. 
Schutzvorkehrungen der von einem Lebens-
raumtyp betroffenen Fläche sind zudem 
durch die Teiländerung des Flächennut-
zungsplans ausgewiesen. Zudem hat das 
Plangebiet keine übergeordnete Bedeutung 
für das Orts- und Landschaftsbild. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird somit 
durch die Planung nicht negativ beeinflusst. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege
Gegenüber der Darstellung im FNP ergibt 
sich mit der vorgesehenen Teiländerung 
keine Zunahme der Erheblichkeit zu erwar-
tender Wirkungen auf die einzelnen Schutz-
güter. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Für die Erweiterung der angrenzenden 
Grünfläche sowie die Ausweisung der Flä-
che als Gewerbegebiet sind keine landwirt- 
oder forstwirtschaftlichen Belange betrof-
fen. Es liegen keine einschlägigen 
Vorranggebiete im Geltungsbereich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans sind keine verkehrlichen 
Belange sowie Belange der Ver- und Entsor-
gung betroffen. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung geht eine derzeitige Freifläche ver-
loren die jedoch bereits als potentielle 
Baufläche vorgesehen war; aufgrund der 
Lage am Ortsrand und der angrenzenden, 
weitläufigen Grünflächen im Westen des 
Gebietes können erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Belange des Klimas für 
den Siedlungskörper ausgeschlossen wer-
den.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer keine negati-
ven Folgen. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

• Planerische Vorbereitung zur gewerbli-
chen Nutzung des Standortes

• Erweiterung angrenzender Freiflächen 
als Grünfläche

• Rückübertragung des Potenzials als 
Bauland des jetzigen Standortes auf das 
Bauland-Potenzial für die Stadt und den 
Stadtteil 

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes sprechen.

Fazit

Die Stadt Ottweiler hat die zu beachtenden 
Belange in ihrer Gesamtheit gegeneinander 
und untereinander abgewägt. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Stadt Ottweiler zu 
dem Ergebnis, die Teiländerung umzuset-
zen.


